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Äsphaltfabrik Käpfnaci In Horgen
ßysei & ûsûinga vormals BrSnilii & ©i©»
liefern in nur prima Qualität und zu billigsten Konkurrenzpreisen

HsptüaiiissiieppiaiteüSg einfach und combiniert, lohienent,
Asphalt>Pappenig Klebemasse ffSs» KiespappsiSehes*; im-
prägniert und rohes Stoizzesnent* Fapie#», Paienf»Falzpappe
„Kosmos'S UnteBodachkonstv^ktion „System Fiektel"
CarbfflSifieasitiä Sanstiieh© Tegppresltilkfe«

Goldene Medaille Zflricb 1894.
Telegramme: Asphalt tfffii°sjsss6« -3726 TELEPHON
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SCßenrt and) bab neue ©d^roeig. Qioilgefeigbucl) im aßge*
meinen all ein SRufter moberner gefetggeberifcher Sfunfi
gepriefen wirb unb mit noïïem iRedjt gepriefen werben
fann, fo haben fid) bocl) in ber furgen $eit feit Snfraft»
treten auch fd)on folgen gegeigt, bie nicfjt unbeträchtliche
@rfd)ütterungen beb roirtfdjaftlidjen £eben§ tjeroorrufen,
©rfdiüfterungen, bie id) im Qntereffe einer großen ©ruppe
unferer SRitbürger gerne alb »orübergeljenbe ©rfdjeinung
betrauten möchte.

®er ©d)uf) ber Pauforberungen gegenüber f'djäbtgen*
ben ©inftüffen beb Unternehmertumb ift nicht eingig ben

©ingebnngen ber Schöpfer unfereb ßioilgefeheb ent*
fprungen, ei ift biefer ©chuig cietmel)r alb in einem großen
Éompleje non ißoftulaten gur fyörberuna bei f>anb=
werfertumb fiegenb, ali eine Qforberung ber fogialen
Sfiittelftanbi'ißotitiE gu betrachten, welche fogufagen alte
Parlamente befcljäftigt. Db nun bie Sicherung ber Pau*
forberungen ber eingige unb richtige 9Beg ift, bem $)anb=
merferftanbe gu helfen, miß ich hier nicht näher unter*
fud)en, ntelmehr nur auf eingetne puntte aufmerffam
machen, bie and) gegenteiliger Slnfidjt Perecl)tt'gung ein*

räumen. Qu einer großen fogialpolitifchen Debatte im
preufüfchen 2(bgeorbnetenf)anfe, welche im oerfloffenen
3Ronat Qanuar ftatlgefunben gat, würbe bem preujgtfchen
SRinifter ®r. ©pbow ©elegentjeit geboten, ft<h gegen ben

Porwurf gu oerteibigen, ber oon 9tebnern üerfcljiebener
politifdjer Parteien gegenüber ber Regierung erhoben
Würben, weil ber II. Seil bei 9îeich§gefet)eb über bie

Sicherung ber Pauforberungen noch nicht in Äraft ge*

fetjt roorben fei. ®ab IReicftbgefelj überläfjt bie ©infülp
rung biefei II. Sfeilei über bie ©ichernng ber Pauforbe*
rungen ben eingelnen Punbebftaaten, welchen bai i)ïecE>t

gufteht, bie SBirtfamfeit auf eingelne ©ebiete unb ©iäbte
gu befdjränfen. ®ie gorberung ber Qnfrafifetjung mürbe
fpegiett für Petlin »erlangt, weil gerabe in biefer ©tabt
ber Paufdjwinbel bem ,5anbwetf fo arg gufetge- Sßoht
gab ber SJlinifter in feiner Slntwort gu, bah ein grofjer
SEeil ber berliner Pauhanbmerfet mit ber gorberung
auf Qnfraftfeigung einig gehe, hob aber heroor, bajg ein
ebenfo großer Seil ber intereffierten ßanbroerferlreife
ber Ijnfraftfeigung roiberfpreche. ®en ©tanbpunft ber

üvegierung erörternb, fetjt er auseinanber, bap man in
ben heutigen SSertjältrtiffen nod) nicht genügenbe unb ftid)=
hallige ©rünbe erblicle, bie fcharf einfchneibenbe 3Raff*

regel 'gu befreiteren. ®em Panhanbroerfer flehen im
altgemeinen biejenigen Qinformationsmittel gur Serfügung,
tote jebem anbern ©eroerbetreibenben unb Kaufmann.
©I ift gerabegu eine Peleibigung bei Pauhanbmetfer*
ftanbeë, roenn man bei Sluffieöung oou gefetgli^en Pe=

ftimmungen non ber Ijbee ausgeht, eb bebürfe ber Sau*
hanbroetfer infolge feineb Pilbunabgrabes unb feiner ge*

feüfchaftlid)en (Stellung eher beb ©chutes als jeber anbere
©ewerbetreibenbe ober Kaufmann, Pon großer ®raa*

weite aber märe nach ber Slntroort beb äRinifters bie

Qttfraftfetgung beS ©efe^eb inbegug auf bie Pef^affung
ber Paugelber. gerner erblicft ber SRinifter eine @e=

fahr bartn, bah ba§ gefamte Pauroefen Paubanfen, bem

©rohfapital, gugeführt unb baS Pauhanbroerf baburch
gurüdgebrängt werben fötmen. SOßie ber ßapitalift, bem
fchliehlich auch bie ©rträgniffe beb Pauhanbwerfeb gu*
fliegen, wirb auch ^er bibfjettge gpooeeigentümer ber
Qnfraf fet)ung beb ©efe^eb mit Vergnügen entgegenfehen ;

er erblicft als erfte natürliche fbolge ben IRücfgang ber
Pautätigfeil unb ein ©feigen ber SRietpreife unis beb
äöerteS ber SRiethäufer. ®iefe Pebenfen fd)weben mir
auch oor unb icp witt bicfelben gur llnterftütgung ber*
fenigen Stimmen anführen, bie in ba§ Sob für bab

pfanbredht ber ©auhanbwerfer nicht einfiimnten.
®och wir haben nun bas Pauhanbwerferpfanbrecht

einmal eingeführt unb muffen unb bamit abftnben. 2ll§
erfte SBirfung ber neuen gefe^tidjen Peftimmungen fehen
wir üorläuftg eine bei ben £>ppot!)erarbanfen, welche bib
bahnt Paufrebite gewährt eingetretene foloffale
llnficherheit in ber weitern Pehattblung oon Paufrebit*
gefchäften. ©elbfloerftättblid) möchten ftcb bie Paulen
ba§ lufratioe Paufcebitgefchäft nicht entgehen laffen, ben

ob us fcheinen fie aber noch nicht gefanben gu haben,
welcher bie ©tnwirfung beb ^anbwerferpfanbrechteb auf
bie ®ispofitionen an ber ®id)erheitb=©fala aubf^altet.
Porläufig laffen fi.ch bie Panfen nur auf folcge Pau*
t'rebitgefchäfte ein, wo bie fmangielle Situation beb Unter*
nehmerb in bet äBeife einroanbfrei exfdjeint, ba| ihm
felbft ein Planfofrebit in |)öbe beb beanfpruchten Pau*
frebiteb eingeräumt werben fönnte. ®ab müfite aber,
tüie bereits oben bewerft, fchliefjM) gu einer nont ©e=

fehgeber nicht gewollten SRonooolifterung beb gefamten
Pauunternehtnertumb eirtfd>lie^lic£) beb Pauhanbroerfer*
tumb auf ber Seite beb ©rofifapttalb führen. ®afs
eine gange Kategorie non gweifelpaften Unternehmern
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Wenn auch das neue Schweiz. Zivilgesetzbuch im allge-
meinen als ein Muster moderner gesetzgeberischer Kunst
gepriesen wird und mit vollem Recht gepriesen werden
kann, so haben sich doch in der kurzen Zeit seit Jnkraft-
treten auch schon Folgen gezeigt, die nicht unbeträchtliche
Erschütterungen des wirtschaftlichen Lebens hervorrufen,
Erschütterungen, die ich im Interesse einer großen Gruppe
unserer Mitbürger gerne als vorübergehende Erscheinung
betrachten möchte.

Der Schutz der Bausorderungen gegenüber schädigen-
den Einflüssen des Unternehmertums ist nicht einzig den

Eingebungen der Schöpfer unseres Zioilgesetzes ent-
sprungen, es ist dieser Schutz vielmehr als in einem großen
Komplexe von Postulaten zur Förderung des Hand-
werkertums liegend, als eine Forderung der sozialen
Mittelstands-Politik zu betrachten, welche sozusagen alle
Parlamente beschäftigt. Ob nun die Sicherung der Bau-
forderungen der einzige und richtige Weg ist, dem Hand-
werkerstande zu helfen, will ich hier nicht näher unter-
suchen, vielmehr nur auf einzelne Punkt« aufmerksam
machen, die auch gegenteiliger Ansicht Berechtigung ein-
räumen. In einer großen sozialpolitischen Debatte im
preußischen Abgeordnetenhause, welche im verflossenen
Monat Januar stattgefunden hat, wurde dem preußischen
Minister Dr. Sydow Gelegenheit geboten, sich gegen den

Vorwurf zu verteidigen, der von Rednern verschiedener
politischer Parteien gegenüber der Regierung erhoben
worden, weil der l!. Teil des Reichsgesetzes über die

Sicherung der Bauforderungen noch nicht in Kraft ge-
setzt worden sei. Das Reichsgesetz überläßt die Einfüh-
rung dieses II. Teiles über die Sicherung der Bauforde-
rungen den einzelnen Bundesstaaten, welchen das Recht
zusteht, die Wirksamkeit auf einzelne Gebiete und Slädte
zu beschränken. Die Forderung der Inkraftsetzung wurde
speziell für Berlin verlangt, weil gerade in dieser Stadt
der Bauschwindel dem Handwerk so arg zusetze. Wohl
gab der Minister in seiner Antwort zu, daß ein großer
Teil der Berliner Bauhandwerker mit der Forderung
auf Inkraftsetzung einig gehe, hob aber hervor, daß ein
ebenso großer Teil der interessierten Handwerkerkreise
der Inkraftsetzung widerspreche. Den Standpunkt der

Regierung erörternd, setzt er auseinander, daß man in
den heutigen Verhältnissen noch nicht genügende und stich-

hallige Gründe erblicke, die scharf einschneidende Maß-
regel zu dekretieren. Dem Bauhandwerker stehen im
allgemeinen diejenigen Jnformationsmitisl zur Verfügung,
wie jedem andern Gewerbetreibenden und Kaufmann.
Es ist geradezu eine Beleidigung des Bauhandwerker-
standes, wenn man bei Ausstellung von gesetzlichen Be-
stimmungen von der Idee ausgeht, es bedürfe der Bau-
Handwerker infolge seines Bildungsgrades und semer ge-

sellschaftlichen Stellung eher des Schutzes als jeder andere
Gewerbetreibende oder Kaufmann, Von großer Trag-

weite aber wäre nach der Antwort des Ministers die

Inkraftsetzung des Gesetzes inbezug auf die Beschaffung
der Baugelder. Ferner erblickt der Minister eine Ge-
fahr darin, daß das gesamte Bauwesen Baubanken, dem
Großkapital, zugeführt und das Bauhandwerk dadurch
zurückgedrängt werden können. Wie der Kapitalist, dem
schließlich auch die Erträgnisse des Bauhandwerkes zu-
fließen, wird auch der bisherige Hauseigentümer der
Inkraftsetzung des Gesetzes mit Vergnügen entgegensehen;
er erblickt als erste natürliche Folge den Rückgang der
Bautätigkeit und ein Steigen der Mietpreise und des
Wertes der Miethäuser. Diese Bedenken schweben mir
auch vor und ich will dieselben zur' Unterstützung der-
jenigen Stimmen anführen, die in das Lob für das
Pfandrecht der Bauhandwerker nicht einstimmen.

Doch wir haben nun das Bauhandwerkerpfandrecht
einmal eingeführt und müssen uns damit abfinden. Als
erste Wirkung der neuen gesetzlichen Bestimmungen sehen
wir vorläufig eine bei den Hppothekarbanken, welche bis
dahin Baukredite gewährt haben, eingetretene kolossale
Unsicherheit in der weitern Behandlung von Baukredit-
geschafften. Selbstverständlich möchten sich die Banken
das lukrative Baukreditgeschäft nicht entgehen lassen, den
Modus scheinen sie aber noch nicht gefunden zu haben,
welcher die Einwirkung des Handwerkerpfandrechtes auf
die Dispositionen an der Sicherheit-Skala ausschaltet.
Vorläufig lassen sich die Banken nur auf solche Bau-
kreditgeschäfte ein, wo die finanzielle Situation des Unter-
nehmers in der Weise einwandfrei erscheint, daß ihm
selbst ein Blankokredit in Höhe des beanspruchten Bau-
kredites eingeräumt werden könnte. Das müßte aber,
wie bereits oben bemerkt, schließlich zu einer vom Ge-
setzgeber nicht gewallten Monopolisierung des gesainten
Bauunternehmertums einschließlich des Bauhandwerker-
tums auf der Seite des Großkapitals führen. Daß
eine ganze Kategorie van zweifelhaften Unternehmern
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bauernb auSgefd)altet bleibt, barf als ein ©egen beS

neuen ©efeßeS angefetjen roerben. ©eriöfen Meinern
Unternehmern, Sanbbefißern unb audf fçtanbroetEern, bie

nid)t oon ber ©nabe einzelner ©roßfirmen abhängig fein
motten, erroächft aber bie »ßftid^t, nad) iJJcittetn unb ABegen

ZU fud)en, bie ihnen ba§ Bauen troß beS Bauf)anbroerÉer»
pfanbred)teS ermöglichen. 3d) meine, fie foltten babei
nid)t an ©efeßeSumgeßungen benfen, fonbern baran, ihre
Bau=Unternehmungen mit ben gefeßlidjen Btfiimmungen
über ba§ BauhanbroerEerpfanbrecßt in ©inElang ju bringen.
3d) roitt an £>anb eines BeifpieleS feftpftetten fucijen,
roie ein ©peEulationsbau bisher finanziert mürbe unb
n ie er in QuEunft im ©inftang mit ben neuen gefeß»

liehen Befiimmuitgen über ba§ §anbroerferpfanbrecht
finanziert roerben Eann.

©§ ift zurüdzugreifen auf bie ©reigniffe, roelcße bem

beginn eines ©peEulationêbaueS oorgeljen. SBir finb in
3ürid). ®er oon „Außerhalb" zugereifte Unternehmer
beauftragt feinen BertrauenSmann, einen Bermittler, il)m
einen Bauplaß zu beforgen, „aber mit Bautrebit". ®aS
©emunfd)te ift batb ba. Käufer unb BerEäufer lernen
fich auf bem Batmhofplaße ober in einer ber menigen
SBirtfcßaften biefer ©egenb Eennen, ber fßrioatEaufoer»
trag (®ie £>anblung fpiett noch oor fReujaßr 1912> mirb
unter gegenfeitiger ^uftdjerung logaler fpanbhabung unter»
Zeichnet.

fßläne finb in ber Siegel fdjon ba (aus frühern gleiten),
gebaut mirb nur nad) eigenem erprobtem ©gftem. Unb
nun EannS losgehen. ®er SanboerEäufer, in ber Sieget
ein oetmögenber £)err, oerbürgt ben Baufrebit, über
metchen unter Borbehalt feiner ßuftimmung bis auf
75% ber jemeitS geleifteten Arbeiten oerfügt merben
Eann. ©rfte Zahlung nach Ausheben ber Baugrube,
Zmeite ßohlung nad) Segen beS KeüergebälES ufro. 3ebem
AuszahlungSaEte geht aber baS oertraglid) oereinbarte
Borfpiel oorait : ®er SanboerEäufer nimmt fich <*ls 9ln
Zahlung an baS oerEaufte Sanb einen beftimmten Betrag
au§ bem „fälligen" BauErebit oorroeg, bis feine Sanb
forberung bis auf 50% rebuziert ift. ®er Unternehmer
muß teben, aueä) fein Anhang, bafür ift fchließlich ber
BauErebit aud) ba. ©o bleiben fcßließtid) für bie Bau»
forberungen oom Bautrebit höchftenS noch 50% oer»
fügbar. ®ie roeitern 50% bleiben ungebecEt. 3ufolge
beffen SïonEurS, allgemeines Schimpfen ber Sieferanten
an ber erften ©täubigeroerfammtung, ©anierungSbe»
mühungen, Berfucl) zur ©rünbung eines |janbroetEer=
EonfortiumS zur Uebernahme beS ObjefteS mit reichlichen
©ißungen am i irtShauStifch, Sluf nad) bem ©taatsan»
malt, ^onEurSfieigerung; —- ber SanboerEäufer „muß"
baS DbjeEt übernehmen. ®ie ©läubiger in JMaffe V

erhalten 0,5% KonEurSbioibenbe. ®er fvomobie er ft er
Steil ift zu ©nbe. SSBie ber SanboerEäufer ben fetten
Biffeti, ber Sieferant aber ben herben Sßertuft oerbaut,
gibt ©toff zu einem neuen literarifdgen ©rguß.

©dfüßt nun aber baS neue ©efeß im oben erläuterten
tgpifdjen Beifpicl ben fpanbroerEer oor Sßertuft S 3ch
glaube Eaum. ®er ABett beS fßlaßeS bleibt unter alten
llinftänben an erfter ©teile oerfidjert AUerbingS mirb
ber SanboerEäufer in ber Sieget mit einem mefentlid)en
Steile feiner Sanbforberung hinter bie tpanbroerferforbe»
tungen zurücEtücfen müffen, roeil ba§ Sanb zu teuer oer»
lauft morben ift. 3m ©ffeEt ift bieS aber für ihn be=

tangloS, roie mir gleich fehen roerben. ®er Erebitgeben»
ben Bant mirb ber fpanbroert'er ihren fRang nad) bem
Bauplaßroert nicht ftreitig machen Eönnen, roenn bie Ban!
bie Auszahlungen bireEt an bie Sieferanten geleiftet hat.
®er ÇanbroetEer rangiert alfo mit feiner ungebecEten
forberung, refp. mit bem ißfanbrecht bafür, hinter Bau»
plaßroert unb ben roeitern Barauszahlungen an bie
Sieferanten. @r muß alfo im %allo einer EonEurS» ober

betreibungSred)ttid)en Berfteigerung beS ObfeEteS bie beiben
oben genannten fßfanbred)tSüorgänge herausbieten. @r»

reidjt bie Siegenfdhaft einen oon britter ©eite gebotenen
höhern ißreiS, fo teilen fich fäirillidEje |)anbroer!erforbe»
rungen, fo roett bafür baS ißfanbred)t angemelbet ift,
in Siefen UeberpreiS. ®ie grüeßte fallen alfo nicht etroa
bemfenigen einzig zu, -ber bie %nitiatioe ergriffen unb
fich an ber Steigerung beteiligt bat. SlisEiert eS aber
ber einzelne ffjanbroerEer, bie Siegenfehaften mit ben halb»
fertigen fpäufern zu erfieigern, um fid) oor Sßerluft zu
beroahren; ftetjen ihm bie SRittel zur ^ertigfteUung beS

|jaufe§ zur Serfügung ober Eann er fie oon britter Seite
b4<haffen? 3» ben feltenften gälten. Ober roirb eS hier
möglich/ ein Konfortium oon .f)anbroerEern zufammen»
Zubringen zum ifjroede ber Uebernahme ber Siegenfd)aften?
®ie bahinzielenben Berljanblungen roerben im ©anbe
oerlaufen roie im erften galle unb mir fehen roiebet bie

gleiche ©d)luß»©zene. SBehe bem fpanbmerter, ber ben

ihm gebotenen gefeßlidfen @ct)uß als einen burdjauS unb
in allen fällen hinreidjenben erachtet

SBaS ift bann aber für ben |)anbroerEer in fällen
Zu tun, roo ber Auftraggeber nicht notorifd) als finanziell
abfolut einroanbfrei angefehen roerben barf, roo er fich
aber ben Auftrag bod) nicht fo ohne roeitereS entgehen
laffen möchte 7 3" roelcher ERidftung hat er fich hier zu
orientieren? ®er ÇanbioerEer roirb fid) oor altem au§
ein ginanzierungSprojett oorlegen laffen. $u biefem

projette gehören bie Eompletten Baupläne, ein genauer
Baubefchrieb unb bie Offerten ber einzelnen Sieferanten
mit ®etailanfäßen unb tßaufdiat. An |>anb biefer Unter»

lagen laffen fid) bann in erfter Smie bie AnlageEoften
für baS projeEtierte SauroerE feftftellen. ®ann Eommt
bie ®edungSfrage. 3u meinem 3ürcher=S3eifpiele genügt
bem Unternehmer ber 93auErebit, bamit Eonnte er eine

Zeitlang romfehaften, barauS eine §eitlang teben.
bie roeitere AbroicElung mußte ber 33erEauf be§ ^aufeS
ben AuSroeg fd)affen. ®ie SîerEaufSmôglichEeiten aber
al§ einen ffaEtor einzufchäßen in ber Söfung ber ®eöE=

ungsfrage ift natürlich falfd). ®ie Tanten roerben ftch
bei ißortage oon Eompletten UeberbauungS» unb 3'uan»
ZierungSprojeEten, rote id) fie oben fdjilberte, bazu be»

roegen laffen, iöauErebite in beftimmter £röt)e zuzufidjern,
roenn» für ben bard) ben 93auErebit nidßt gebeöEten ®eit
ber AnlageEoften anberroeitige ®ecEung oorljanben ift.
®iefe 3"fi^)wung läßt fich ber Steferant oorlegen unb
ebenfo eine Seretnbarung mit ber SanE, roonad) ber
Rrebit bireEt an bie Sieferanten ausbezahlt roerben foil,
©ehält fid) ber Unternehmer Auszahlung zu feinen ©unften
oor, fo finb bie Beiträge unb ber ^eüpuntt ber AuS»

Zahlung in ber SSereinbarung mit ber 33anE genau zu

ßjieren. AuS beut ©auErebite finb in ber EReget fut»
Zeffioe nad) Ucrtfcijreiten ber ^Bauten 60% ber normalen
AnlageEoften zu erroarten. 40% finb alfo oom Unter»

nehmer felber zu bef'djaffen. SBerben eigene SDRittet zur
®cdung biefer 40", o offeriert, fo müßte fid) ber Sieferant
com töorßanbenfein biefer äRittel überzeugen. ®er Unter»

nehmer roirb ben OtadiroeiS am heften burd) ein ©artE»

bepofitum leiften. Soroeit biefe eignen SRittel nid)t l)tn=

reichen, roirb ber Unternehmer ben Sieferanten £>ppo=

theEen auf. baS 33auroerE anbieten.
®er SBert biefer Çppotheten nun beurteilt fich u<id)

allbeEannten ©runbfäßen. ©S führte zu meit, ait biefer
©teile barüber ©rörteruttgen anzuftelten. ©ine große
SioUe fpielen bei ber iöeurteilung Sage beS ©runbpfanbeS
unb ^Rentabilität besfelben. f^inbet ber Sieferant feine

refilichen Anfprücße mit ber angebotenen ÇppotheE ge»

betft, fo roirb er fich arft noch zu überlegen haben, ob

ihm feine flüffigevt Betriebsmittel ertauben, ben burch bie

S>ppotheE gebecEten Seit feiner gorberung feftjulegen.
®ie Belehnung ber ZpppotheE, auch roenn fie an unb für
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dauernd ausgeschaltet bleibt, darf als ein Segen des

neuen Gesetzes angesehen werden. Seriösen kleinern
Unternehmern, Landbesitzern und auch Handwerkern, die

nicht von der Gnade einzelner Großfirmen abhängig sein
wollen, erwächst aber die Pflicht, nach Mitteln und Wegen
zu suchen, die ihnen das Bauen trotz des Bauhandwerker-
Pfandrechtes ermöglichen. Ich meine, sie sollten dabei
nicht an Gesetzesumgehungen denken, sondern daran, ihre
Bau-Unternehmungen mit den gesetzlichen Bestimmungen
über das Bauhandwerkerpfandrecht in Einklang zu bringen.
Ich will an Hand eines Beispieles festzustellen suchen,
wie ein Spekulationsbau bisher finanziert wurde und
wie er in Zukunft im Einklang mit den neuen gesetz-

lichen Bestimmungen über das Handwerkerpfandrecht
finanziert werden kann.

Es ist zurückzugreifen auf die Ereignisse, welche dem

Beginn eines Spekulationsbaues vorgehen. Wir sind in
Zürich. Der von „Außerhalb" zugereiste Unternehmer
beauftragt seinen Vertrauensmann, einen Vermittler, ihm
einen Bauplatz zu besorgen, „aber mit Baukredit". Das
Gewünschte ist bald da. Käufer und Verkäufer lernen
sich auf dem Bahnhosplatze oder in einer der wenigen
Wirtschaften dieser Gegend kennen, der Privatkaufoer-
trag (Die Handlung spielt noch vor Neujahr 1912) wird
unter gegenseitiger Zusicherung loyaler Handhabung unter-
zeichnet.

Pläne sind in der Regel schon da (aus frühern Pleiten),
gebaut wird nur nach eigenem erprobtem System. Und
nun kanns losgehen. Der Landverkäufer, in der Regel
ein vermögender Herr, verbürgt den Baukredit, über
welchen unter Vorbehalt seiner Zustimmung bis auf
7ö"/o der jeweils geleisteten Arbeiten verfügt werden
kann. Erste Zahlung nach Ausheben der Baugrube,
zweite Zahlung nach Legen des Kellergebälks usw. Jedem
Auszahlungsakte geht aber das vertraglich vereinbarte
Vorspiel voran: Der Land Verkäufer nimmt sich als An
Zahlung an das verkaufte Land einen bestimmten Betrag
aus dem „fälligen" Baukredit vorweg, bis seine Land
forderung bis auf 59°/o reduziert ist. Der Unternehmer
muß leben, auch sein Anhang, dafür ifi schließlich der
Baukredit auch da. So bleiben schließlich für die Bau-
sorderungen vom Baukredit höchstens noch 59°/o ver-
fügbar. Die weitern 59°/« bleiben ungedeckt. Infolge
dessen Konkurs, allgemeines Schimpfen der Lieferanten
an der ersten Gläubigeroersammlung, Sanierungsbe-
mühungen, Versuch zur Gründung eines Handwerker-
konsortiums zur Uebernahme des Objektes mit reichlichen
Sitzungen am irtshaustisch. Ruf nach dem Staatsan-
walt, Konkurssieigerung; —- der Landverkäufer „muß"
das Objekt übernehmen. Die Gläubiger in Klasse V
erhalten 9,5°/» Konkursdividende. Der Komödie erster
Teil ist zu Ende. Wie der Landverkäuser den selten
Bissen, der Lieferant aber den herben Verlust verdaut,
gibt Stoff zu einem neuen literarischen Erguß.

Schützt nun aber das neue Gesetz im oben erläuterten
typischen Beispiel den Handwerker vor Verlust? Ich
glaube kaum. Der Wert des Platzes bleibt unter allen
Umständen an elfter Stelle versichert Allerdings wird
der Landverkäuser in der Regel mit einem wesentlichen
Teile seiner Landforderung hinter die Handwerkerforde-
rungen zurückrücken müssen, weil das Land zu teuer ver-
kauft worden ist. Im Effekt ist dies aber für ihn be-

langlos, wie wir gleich sehen werden. Der kreditgeben-
den Bank wird der Handwerker ihren Rang nach dem
Bauplatzwert nicht streitig machen tonnen, wenn die Bank
die Auszahlungen direkt an die Lieferanten geleistet hat.
Der Handwerker rangiert also mit seiner ungedeckten
Forderung, resp, mit dem Pfandrecht dafür, hinter Bau-
platzwert und den weitern Bankauszahlungen an die
Lieferanten. Er muß also im Falle einer konkürs- oder

betreibungsrechtlichen Versteigerung des Objektes die beiden
oben genannten Pfandrechtsvorgänge herausbieten. Er-
reicht die Liegenschaft einen von dritter Seite gebotenen
höhern Preis, so teilen sich sämtliche Handwerkerforde-
rungen, so weit dafür das Pfandrecht angemeldet ist,
in diesen Ueberpreis. Die Früchte fallen also nicht etwa
demjenigen einzig zu, -der die Initiative ergriffen und
sich an der Steigerung beteiligt hat. Riskiert es aber
der einzelne Handwerker, die Liegenschaften mit den halb-
fertigen Häusern zu ersteigern, um sich vor Verlust zu
bewahren; stehen ihm die Mittel zur Fertigstellung des

Hauses zur Verfügung oder kann er sie von dritter Seite
beschaffen? In den seltensten Fällen. Oder wird es hier
möglich, ein Konsortium von Handwerkern zusammen-
zubringen zum Zwecke der Uebernahme der Liegenschaften?
Die dahinzielenden Verhandlungen werden im Sande
verlaufen wie im ersten Falle und wir sehen wieder die

gleiche Schluß-Szene. Wehe dem Handmerker, der den

ihm gebotenen gesetzlichen Schutz als einen durchaus und
in allen Fällen hinreichenden erachtet!

Was ist dann aber für den Handwerker in Fällen
zu tun, wo der Auftraggeber nicht notorisch als finanziell
absolut einwandfrei angesehen werden darf, wo er sich

aber den Auftrag doch nicht so ohne weiteres entgehen
lassen möchte? In welcher Richtung hat er sich hier zu
orientieren? Der Handwerker wird sich vor allem aus
ein Finanzierungsprojekt vorlegen lassen. Zu diesem

Projekte gehören die kompletten Baupläne, ein genauer
Baubeschrieb und die Offerten der einzelnen Lieferanten
mit Detailansätzen und Pauschal. An Hand dieser Unter-
logen lassen sich dann in erster Lmie die Anlagekosten
für das projektierte Bauwerk feststellen. Dann kommt
die Deckungsfrage. In meinem Zürcher-Beispiele genügt
dem Unternehmer der Baukredit, damit konnte er eine

zeitlang wirtschaften, daraus eine zeitlang leben. Für
die weitere Abwicklung mußte der Verkauf des Hauses
den Ausweg schaffen. Die Verkaufsmöglichkeiten aber
als einen Faktor einzuschätzen in der Lösung der Deck-

ungssrage ist natürlich falsch. Die Banken werden sich

bei Vorlage von kompletten Ueberbauungs- und Finan-
zierungsprojekten, wie ich sie oben schilderte, dazu be-

wegen lassen, Baukredite in bestimmter Höhe zuzusichern,

wenn- für den durch den Baukredit nicht gedeckten Teil
der Anlagekosten anderweitige Deckung vorhanden ist.
Diese Zusicherung läßt sich der Lieferant vorlegen und
ebenso eine Vereinbarung mit der Bank, wonach der
Kredit direkt an die Lieferanten ausbezahlt werden soll.

Behält sich der Unternehmer Auszahlung zu seinen Gunsten

vor, so sind die Beiträge und der Zeitpunkt der Aus-
zahlung in der Vereinbarung mit der Bank genau zu

fixieren. Aus dem Baukredite sind in der Regel suk-

zessive nach Fortschreiten der Bauten 99°/» der normalen
Anlagekosten zu erwarten. 49°/o sind also vom Unter-
nehmer selber zu beschaffen. Werden eigene Mittel zur
Deckung dieser 49°, » offeriert, so müßte sich der Lieferant
vom Vorhandensein dieser Mittel überzeugen. Der Unter-
nehmer wird den Nachweis am besten durch ein Bank-
depositum leisten. Loweit diese eignen Mittel nicht hin-
reichen, wird der Unternehmer den Lieferanten Hypo-
theken aus. das Bauwerk anbieten.

Der Wert dieser Hypotheken nun beurteilt sich nach

allbekannten Grundsätzen. Es führte zu weit, an dieser

Stelle darüber Erörterungen anzustellen. Eine große
Rolle spielen bei der Beurteilung Lage des Grundpfandes
und Rentabilität desselben. Findet der Lieferant seine

restlichen Ansprüche mit der angebotenen Hypothek ge-

deckt, so wird er sich erst noch zu überlegen haben, ob

ihm seine flüssigen Betriebsmittel erlauben, den durch die

Hypothek gedeckten Teil seiner Forderung festzulegen.
Die Belehnung der Hypothek, auch wenn sie an und für
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fid) möglich fein follte, worüber man fid) felbftoerflänb»
ftc^ aud) nod) p oergeroiffern bäde, ift mit nieten liefen
oerbunben ; aud) läßt fid)" ein Sexfanf foldjer .fpgpothden
otjne größern Einfcßlag faunt betätigen, gu ben ibeaten
SieferungSmöglid)feiten geboren natürlich bie gäüe, bei
benen [px)potl)eten p übernehmen ftnb, nidjt unb eS ift
fpepll bem £>anbroetfer non fotdjen Kombinationen ab»

praten, wenn ftd) ihm fonft ein genügenöeS gelb ber
Betätigung jeigt. ®od) and) bier: Keine [Regel ohne
Ausnahme. Erfcljeint nun bem Lieferanten bie ®edungS»
frage geiöft unb läßt er ftd) l)erbei, einen Steil feines
[Rechnungsbetrages in einer ^gpotbeî p übetttehnten,
fo märe nod) barauf Aßert ju legen, baß bie ^ppolbei
fofort nacb Abfcßluß beS Lieferung«; ober 5BerfoettrageS
angelobt roirb.

©o ift aucl) ein Unternehmer, roelcbem feine große
materiellen ©üter mit in bie SKMcge gelegt werben, im
©tanbe, eine Sauunternehmung p glücfud)em Ettbe p
führen unb eS barf ftd) alfo aud) öa? fpanbroerf, meurt
bie oben ermähnten SorauSfet3ungen uorbanben ftnb, an
folgen Unternehmungen beteiligen. ®aß bie IRechtftfpffen»
fjeit ber ißerfon beS Sauhexrn in foldfen gälten nicßt
jmeifelhaft erfdjeinen barf, ift felbftoerfiänblich.

ES finb alfo folgenbe fpiuptputtUe, auf roelcße ber
Sauhanbroed'er achten muß unb roeld)e gegeben unb refp.
geregelt fein muffen, um eine SaroUnternehmnng als
nereinbar mit ben neuen gefeßlicben Seftimmnngen über
baS |)anbmerferpfanbreiht erfcßeinen p taffen:

1. fRechtfdhaffenheit beS Bauherrn, gad)tüd)tigfeit beS^

felben ober feiner SRitarbeiter.

2. Komplettes Sauprojeft mit ®efailplänen unb Saro
befchrieb, Offerten ber Lieferanten im ®etail unb
^aufctjal, geftftellung ber genauen Slnlagefoften.

3. ®ecfung ber Anlagefofien :

a.) SSanfpficßerung für ben Saufrebit mit Ser»

einbarung betreffenb Abtretung beS SaufrebiteS
an bie Lieferanten;

b) menn eigene ÜRittel be§ Bauherrn oorhanben
unb für bie oorliegenbe Unternehmung in AuS»

fic^t genommen, )Rad)roeiS berfelbett burd) Sauf»
bepofitum xc. ;

c) menn ^ppothefen an QahlungSftatt abgegeben
merben, genaue gijierung inbepg auf Objeft
unb [Rang. ©oforttge Antobung nach Abjcßluß
beS SSBerU ober SieferungSoertrageS.

gtd) fann aber meßt umhin, pr ©rroägung p [teilen,
ob |)anbroerfer unb fonftige Saulieferanten nicht aucß

im genoffenfchaftlicßen 3ufammenfd)luß pnt 3>mcte ber

Ausführung oon Sauten ihre [Rechnung finben mürben.
SBerben Unternehmungen unter Seteifigung ber Steferanten
burdjgefüßrt, fo erreicht ber ©enerat Unternehmer feinen
gefd)äftlichen [Rußen burcl) bie Unterftüßung.. uoeldje ihm
burd) fdne Lieferanten pteil roitb 9Benn fid) in [fließen
gällen bie Saulieferanten pnt ßcmcte ber genoffenfeßaft»
lidhen Ausführung oon Sauroerfen pfantmenfcßließen,
fo refultiert für fie meßt nur ber normale [Rußen auS

ber Arbeitsteilung ober SBarenlieferuug, fonbern fd)ließ-
ließ ûuch nod) ber ©eroinu, ber auS ber Unternehmung
felbfi erroartet merben barf. 2öa§ ber finbige unb ener»

gifdhe ©enerabUnternehmer mit fnlfe feiner Lieferanten
erreichen tann, ift fcßtießlicf) burch bie Lieferanten felbfi
auf bem obengenannten SSBege auch erreichen. gn
Reiten fcßroacher Sautäiigfeit pm Seifpiel ift baS ge=

noffenfchaftliche gufammenroirfen ber Sauhanbmerfer unb

Lieferanten pnt 3ec£e ber Ausführung beftimmter Satt»
roerîe burchaus p empfehlen unb ich feße nicht ein,

roarum bie Sanfen berartige projette nid)t unterftüßen
feilten.
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IbI eilt ffiwt über illiptltiterialtin
fprid)t ein fjerr E. S. in ber „Xlprgaiter 3^ibtxng" :

Er fagt: git feinem Artifd brüett fperr Ingenieur
Sdlüuenberger in [RomanShorn feine Serrounberung
barüber auS, baß troß Pider Auffäße in 3eitfd)rifteu
unb ®ageSblättern über Sau unb Konftruftion Pon
Slißabteitern fo biete unjrocdmäßig angelegte Slißab»
leiter anzutreffen finb, xtnb man geßt jebenfattS nießt
fehl, lxtetut man t)ixxtev ber Serrounberung nod) bie

grage Permntet: „gür ma§ finb beixtx bie Blitzableiter»
©jperten ba, menu bie unzmedmäßtgen Anlagen bod)
nicht abgefdiäht ober umgeärtbert merben?" geh £)ätte
Pielleid)t biefe grage aud) fdjoxx aufgeworfen, menu
mich nicht bie (Erfahrung barüber belehrt hätte. Sorerft
noch bie Semerfung, baß ich mit Ausnahme eines
ißunfteS in allen teilen mit ben Attfchammgen unb
Ausführungen beS §ernt @d)5nenberger über Slißab»
leiterfonftruftionen einig gehe. SDtefer ißuntt ift bie

©rblettung refp. ©rboerbinbung. Dbroohl fid) nach ^cnx

©efeß bon garabap bie ©feltrijitat auf ber Oberfläche
ber Körper ausbreitet, leljrt bod) bie Erfahrung, baß
ber eleftrifcße AuSgleid) leidRer Pon ftatten get)t 1—2
ÜReter in ber Erbe als bireft an ber Oberflai^e. ®ie
gleiche Seobadjturtg maeßt man übrigens aud) am
SBaffer, Eine nur tu ber oberften @(hid)t be§ SBafferS
eingetauchte ÜRetallplatte roeift einen größeren AuS»
breitungSroiberfianb auf, als menu biefelbe girta 2 m
tief im SBaffer liegt. AtlerbiugS wirb berfelbe bann
nicht meßr Perminbert, and) ixientx bie platte 10 unb
mehr SReter tief Perfentt roirb. Oie Stihableiter=Sr»
[teller mögen bem entnehmen, baß eS nießt ganz gleich»

gültig ift, ob eine Erbplatte nur 20—30 cm tief liegt
ober ob biefelbe im ©rttnbroaffer plaziert ift.

SSarum merben unzmeeftnäßig angelegte Slißfchuh»
Porrid)tungen uidjt abgeänbert? ®aß bei unrichtigen
neuen Anlagen bie notmenbigen AufUäruttgen unb
Sorfchriften oon ben Spperten gemacht merben, ift nicht
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sich möglich sein sollte, worüber man sich selbstverständ-
lich auch noch zu vergewissern hätte, ist mit vielen Risken
verbunden; auch läßt sich' ein Verkauf solcher Hypotheken
ohne größern Einschlag kaum belangen, Zu den idealen
Lieferungsmöglichkeiten gehören natürlich die Fälle, bei
denen Hypotheken zu übernehmen sind, nicht und es ist
speziell dem Handwerker von solchen Kombinationen ab-
zuraten, wenn sich ihm sonst ein genügendes Feld der
Betätigung zeigt. Doch auch hier: Keine Regel ohne
Ausnahme. Erscheint nun dem Lieferanten die Deckungs-
frage gelöst und läßt er sich herbei, einen Teil seines
Rechnungsbetrages in einer Hypothek zu übernehmen,
so wäre noch darauf Wert zu legen, daß die Hypothek
sofort nach Abschluß des Lieferung»' oder Werkvertrages
angelobt wird.

So ist auch ein Unternehmer, welchem keine große
materiellen Güter mit in die Wiege gelegt werden, im
Stande, eine Bauunternehmung zu glücklichem Ende zu
führen und es darf sich also auch das Handwerk, wenn
die oben erwähnten Voraussetzungen vorhanden sind, an
solchen Unternehmungen beteiligen. Daß die Rechtschaffen-
heit der Person des Bauherrn in solchen Fällen nicht
zweifelhaft erscheinen darf, ist selbstverständlich.

Es sind also folgende Hauptpunkte, auf welche der
Bauhandwerker achten muß und welche gegeben und resp,
geregelt sein müssen, um eine Baw Unternehmung als
vereinbar mit den neuen gesetzlichen Bestimmungen über
das Handwerkerpfandrecht erscheinen zu lassen:

1. Rechtschaffenheit des Bauherrn, Fachtüchtigkeit des'
selben oder seiner Mitarbeiter.

2. Komplettes Bauprojekt mit Detailplänen und Baw
beschrieb, Offerten der Lieferanten im Detail und
Pauschal, Feststellung der genauen Anlagekosten,

3. Deckung der Anlagekosten:
a) Bankzusicherung für den Baukredit mit Ver-

einbarung betreffend Abtretung des Baukredites
an die Lieferanten;

d) wenn eigene Mittel des Bauherrn vorhanden
und für die vorliegende Unternehmung in Aus-
ficht genommen, Nachweis derselben durch Bank-
deposilum zc, ;

e.) wenn Hypotheken an Zahlungsstatt abgegeben
werden, genaue Fixierung inbezug auf Objekt
und Rang. Sofortige Anlobung nach Abschluß
des Werk- oder Lieferungsvertrages,

Ich kann aber nicht umhin, zur Erwägung zu stellen,
ob Handwerker und sonstige Baulieferanten nicht auch
im genossenschaftlichen Zusammenschluß zum Zwecke der

Ausführung von Bauten ihre Rechnung finden würden.
Werden Unternehmungen unter Beteiligung der Lieferanten
durchgeführt, so erreicht der General Unternehmer seinen
geschäftlichen Nutzen durch die Unterstützung, welche ihm
durch seine Lieferanten zuteil wild Wenn sich in solchen

Fällen die Baulieferanten zum Zwecke der genossenschaft-

lichen Ausführung von Bauwerken zusammenschließen,
so resultiert für sie nicht nur der normale Nutzen aus
der Arbeitsleistung oder Warenlieferung, sondern schließ-

lich auch noch der Gewinn, der aus der Unternehmung
selbst erwartet werden darf. Was der findige und ener-
gische General'Unternehmer mit Hilfe seiner Lieferanten
erreichen kann, ist schließlich durch die Lieferanten selbst

auf dem obengenannten Wege auch zu erreichen. In
Zeiten schwacher Bautätigkeit zum Beispiel ist das ge-

nossenschaftliche Zusammenwirken der Bauhandmerker und

Lieferanten zum Zwecke der Ausführung bestimmter Bau-
werke durchaus zu empfehlen und ich sehe nicht ein,

warum die Banken derartige Projekte nicht unterstätzen
sollten.
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Mch ei» BM Mr UtzMeltemlsgeit
spricht ein Herr E, B. in der „Thurgauer Zeitung" :

Er sagt: In seinem Artikel drückt Herr Ingenieur
Schönenberger in Romanshvrn seine Verwunderung
darüber aus, daß trotz vieler Aufsätze in Zeitschriften
und Tagesblättern über Bau und Konstruktion von
Blitzableitern so viele unzweckmäßig angelegte Blitzab-
letter anzutreffen sind, und man geht jedenfalls nicht
fehl, wenn man hinter der Verwunderung noch die

Frage vermutet: „Für was sind denn die Blitzableiter-
Experten da, wenn die unzweckmäßigen Anlagen doch
nicht abgeschätzt oder umgeändert werden?" Ich hätte
vielleicht diese Frage auch schon aufgeworfen, wenn
mich nicht die Erfahrung darüber belehrt hätte. Vorerst
noch die Bemerkung, daß ich mit Ausnahme eines
Punktes in allen Teilen mit den Anschauungen und
Ausführungen des Herrn Schönenberger über Blitzab-
leiterkvnstrnktionen einig gehe. Dieser Punkt ist die

Erdleitung resp, Erdverbindung, Obwohl sich nach dem
Gesetz von Faraday die Elektrizität auf der Oberfläche
der Körper ausbreitet, lehrt doch die Erfahrung, daß
der elektrische Ausgleich leichter von statten geht l—2
Meter in der Erde als direkt an der Oberfläche, Die
gleiche Beobachtung macht man übrigens auch am
Wasser. Eine nur in der obersten Schicht des Wassers
eingetauchte Metallplatte weist einen größeren Aus-
breitungswiderstand auf, als wenn dieselbe zirka 2 m
tief im Wasser liegt. Allerdings wird derselbe dann
nicht mehr vermindert, auch wenn die Platte tll und
mehr Meter tief versenkt wird. Die Blitzableiter-Er-
stellcr mögen dem entnehmen, daß es nicht ganz gleich-
gültig ist, ob eine Ecdplatte nur 20—30 em tief liegt
oder ob dieselbe im Grundwasfer plaziert ist.

Warum werden unzweckmäßig angelegte Blitzschutz-
Vorrichtungen nicht abgeändert? Daß bei unrichtigen
neuen Anlagen die notwendigen Aufklärungen und
Vorschriften von den Experten gemacht werden, ist nicht
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